Häufig gestellte Fragen zur Durchführung von Praktika im neuen ERASMUS Programm im Rahmen des LLP (2007-2013), Ref. 512

Fragen zur FÖRDERFÄHIGKEIT von Praktika im neuen ERASMUS Programm
WER?

Fragen zum teilnahmeberechtigten Personenkreis im Rahmen von ERASMUS-Praktika

Welche Voraussetzungen müssen Studierende erfüllen, um ein Praktikum im neuen ERASMUS Programm absolvieren zu können?
Können Doktoranden Praktika im Rahmen des neuen ERASMUS Programm absolvieren?
Was ist bei der Förderung von Studierenden mit Schwerbehinderung oder mit außergewöhnlichen Bedürfnissen zu beachten?
WAS?

Was kann im Rahmen der ERASMUS-Praktika gefördert werden?

Welche grundsätzlichen Bedingungen muss ein ERASMUS-Auslandspraktikum für Studierende erfüllen?
Im Rahmen welcher Studiengänge können Praktika durch das neue ERASMUS Programm gefördert werden?
Können Praktika an Schulen im neuen ERASMUS Programm gefördert werden?
Muss das im Rahmen des neuen ERASMUS Programms zu fördernde Praktikum einen inhaltlichen Bezug zum Studium haben?
Können auch freiwillige Praktika im Rahmen eines Studiums durch das neue ERASMUS Programm gefördert werden?
Ist ein Praktikum förderfähig, wenn der/die Studierende keine ECTS dafür benötigt und der Prüfungsausschuss der entsendenden Hochschule auch keine ECTS vergeben möchte?

In welchen Ländern kann ein Praktikum im Rahmen des neuen ERASMUS Programms gefördert werden?
Sind zwei Praktika, die unmittelbar nacheinander in zwei verschiedenen europäischen ERASMUS-Teilnehmerländern stattfinden, förderfähig?
WIE LANGE?

Welchen – zeitlichen - Umfang hat die Förderung?

Welche Mindestdauer muss ein Praktikum von Studierenden haben, um im Rahmen des neuen ERASMUS Programms gefördert zu werden?
Wie lange dauert die maximale Förderung eines Praktikums im Rahmen des neuen ERASMUS Programms?
Kann eine Person mehrmals eine Förderung aus Mitteln des neuen ERASMUS Programms in Anspruch nehmen?
Ist die rückwirkende Förderung eines Auslandspraktikums im neuen ERASMUS Programm möglich?
Was ist bei der Verlängerung eines Auslandsaufenthaltes im Rahmen eines ERASMUS-Praktikums  zu beachten?
WIEVIEL?

Welchen – finanziellen - Umfang hat die Förderung?

In welchem Umfang wird das Auslandspraktikum im Rahmen des neuen ERASMUS Programms gefördert?
Wird Unterstützung nach BAföG auf ERASMUS-Studierendenmobilitätsmittel angerechnet?
Kann ein Teilnehmer auch ohne monatliche Förderung am neuen ERASMUS Programm teilnehmen?
Fragen zur DURCHFÜHRUNG der ERASMUS-Praktika/ „PROJEKTMANAGEMENT“
WIE?

Welche Auswahlkriterien für ERASMUS-Praktika gibt es?Welche Dokumente sind für die Durchführung von Praktika im Rahmen des neuen ERASMUS Programms verbindlich?
Sind die Modelle der Europäischen Kommission für die Vertrags- und Berichtsdokumente für die Teilnehmer verpflichtend? Dürfen diese durch den Koordinator der Hochschule / des Konsortiums verändert werden?
Sind die Teilnehmerdokumente auf Deutsch oder auf Englisch zu erstellen?
Von welchem Vertreter der Hochschule ist das Training Agreement zu unterschreiben?

Wie lässt sich die Abgrenzung der Fachbereiche realisieren für den Fall, dass Praktika sowohl über die entsendende Hochschule als auch über das zuständige Konsortium beantragt wurden?
Beinhaltet der Mobilitätszuschuss für ein Auslandspraktikum im neuen ERASMUS Programm einen Versicherungsschutz?
Was ist bei der Kombination von Studium und Praktikum zu beachten?
Gibt es Empfehlungen für die Berechnung der Förderung von Praktika im neuen ERASMUS Programm?
Wie ist die Anerkennung des Praktikums im neuen ERASMUS Programm zu gewährleisten?
Was geschieht bei vorzeitigem Abbruch des Praktikums?
An welche Bedingungen ist die Gewährung der Mittel zur Organisation der Mobilität (OM) im neuen ERASMUS Programm geknüpft?
Was ist unter OM zu subsumieren?
Wie können Mittel zur Organisation der Mobilität (OM) aufgestockt werden?
Welche Transfermöglichkeiten bestehen für OM und SMP?
Wann ist das offizielle Programmlogo der Europäischen Kommission zu verwenden?
Wo können Veröffentlichungen oder Werbematerial zum neuen ERASMUS Programm bestellt werden?
Informationen über die teilnehmenden Länder
Nützliche Links
Fragen zur BERICHTERSTATTUNG an den DAAD

BERICHTERSTATTUNG

Welche Belege sind für die Förderung des Auslandspraktikums erforderlich?
Was ist bei der Berichterstattung der Studierenden zu beachten?
Welche Anlagen sind dem Zwischenbericht beizufügen?
In welcher Form und in wie vielen Ausfertigungen des Zwischenberichts sind einzureichen?
Welche Anlagen sind dem Abschlussbericht beizufügen?
In welcher Form und in wie vielen Ausfertigungen ist der Abschlussbericht einzureichen?
KONTAKT
Ansprechpartner im DAAD
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NB: Die vorliegende Version berücksichtigt auch Fragen im Rahmen des Newcomer-Seminars zu Praktika (SMP) auf der ERASMUS-Regionaltagung am 27. Juni 2008 in Bonn.
Fragen zur FÖRDERFÄHIGKEIT von Praktika im neuen ERASMUS Programm

WER?

Fragen zum teilnahmeberechtigten Personenkreis im Rahmen von ERASMUS-Praktika

Welche Voraussetzungen müssen Studierende erfüllen, um ein Praktikum im neuen ERASMUS Programm absolvieren zu können?

Eine Altersbeschränkung zur Teilnahme am Programm existiert nicht.

In Deutschland sind Studierende an deutschen Hochschulen, die Staatsangehörige eines am Programm teilnehmenden Landes sind oder in dem teilnahmeberechtigten Land, in dem sie ihren Wohnsitz haben, offiziell als Flüchtlinge, Staatenlose oder als dort ständig wohnhaft anerkannt sind, für ein Praktikum in einem anderen teilnahmeberechtigten Land förderbar. 

Ein Praktikum kann im Rahmen des neuen ERASMUS-Programms als SMP gefördert werden, wenn der Studierende an einer Hochschule, die im Sinne des neuen ERASMUS Programms förderfähig ist und über eine erweiterte ERASMUS University Charta (EUC) verfügt, ordentlich eingeschrieben ist (Immatrikulation). Eine Immatrikulationsbescheinigung sollte Bestandteil der Bewerbungsunterlagen für die Teilnahme am Programm sein (Audit!).

Ein Rechtsanspruch auf Förderung auf Förderung im Rahmen des neuen ERASMUS-Programms besteht nicht (s.u.). 

Können Doktoranden Praktika im Rahmen des neuen ERASMUS Programm absolvieren?

Doktoranden können im Rahmen des neuen ERASMUS Programms gefördert werden, sofern sie immatrikuliert sind. Graduierte wenden sich zur Förderung eines Praktikums über LEONARDO DA VINCI bitte an die  Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB):

http://www.NA-BiBB.de bzw. mobilitaet@bibb.de
Was ist bei der Förderung von Studierenden mit Schwerbehinderung oder mit außergewöhnlichen Bedürfnissen zu beachten?

Es besteht die Möglichkeit, für Studierende mit schwerer Behinderung oder mit außergewöhnlichen Sonderbedürfnissen („special needs“) Sondermittel beim DAAD zur Deckung ihrer ihnen im Ausland entstehenden Mehrkosten zu beantragen. Es können zusätzliche Mehrkosten bis zu einem Höchstfördersatz von 500,-- EUR/Monat beantragt werden und im Falle einer Schwerbehinderung u. U. die realen Kosten erstattet werden. Anträge sind bis spätestens zwei Monate vor Antritt des Auslandsaufenthaltes beim DAAD, z.H. Frau Michaela Klinge (Ansprechpartnerin für Studierende mit schwerer Behinderung) oder Frau Agnes Schulze-von Laszewski (Ansprechpartnerin für Studierende mit außergewöhnlichen Sonderbedürfnissen) einzureichen (vgl. ERASMUS-Leitfaden für die Durchführung von Mobilität durch Hochschulen und Konsortien, Anlage V-B2 und V-B6).
Die Dokumente können Sie als Download Version auch auf unserer Homepage unter folgendem Link finden: http://eu.daad.de/imperia/md/content/eu/llp/downloadhochschulen/vi.b2-antrag_behinderte_smp.doc
WAS?

Was kann im Rahmen der ERASMUS-Praktika gefördert werden?

Welche grundsätzlichen Bedingungen muss ein ERASMUS-Auslandspraktikum für Studierende erfüllen?

Die entsendende Hochschule muss immer über eine erweiterte EUC verfügen. Die Dauer eines ERASMUS-Auslandspraktikums für Studierende liegt zwischen 3 und 12 Monaten. Es können nur Vollzeitpraktika in Ländern, die am ERASMUS Programm teilnehmen, als SMP gefördert werden. Teilzeitpraktika können nur als SMS – in Verbindung mit einem ERASMUS-Studienaufenthalt - gefördert werden.

Ausgeschlossen ist die Förderung eines ERASMUS-Praktikums an europäischen Institutionen und Einrichtungen, an Einrichtungen oder Organisationen, die Gemeinschaftsprogramme (EU-Programme) verwalten, sowie in nationalen diplomatischen Vertretungen (Botschaften usw.) des Herkunftslandes des Geförderten im Gastland (vgl. Leitfaden Pkt. 4.15.1).

Im Rahmen welcher Studiengänge können Praktika durch das neue ERASMUS Programm gefördert werden?
Durch das neue ERASMUS Programm können Studierende aller Studienrichtungen für ein Auslandspraktikum in einem der teilnahmeberechtigten Länder gefördert werden.

Es besteht jedoch kein Rechtsanspruch auf eine ERASMUS-Förderung!

Können Praktika an Schulen im neuen ERASMUS Programm gefördert werden?

Praktika an Schulen sind im neuen ERASMUS Programm förderfähig, sofern es sich dabei nicht um Einrichtungen nationaler Vertretungen des Heimatlandes (z. B. Botschaften) der/des Geförderten handelt; diese sind von der Förderung in ERASMUS-LLP ausgeschlossen.
Muss das im Rahmen des neuen ERASMUS Programms zu fördernde Praktikum einen inhaltlichen Bezug zum Studium haben?
Durch ERASMUS geförderte Auslandspraktika sollen grundsätzlich einen erkennbaren Bezug zum Studium darstellen, d.h. sie sollten eine sinnvolle praktische Ergänzung des theoretischen Studiums sein.

Können auch freiwillige Praktika im Rahmen eines Studiums durch das neue ERASMUS Programm gefördert werden?
Durch das neue ERASMUS Programm können sowohl Pflichtpraktika als auch freiwillige Praktika gefördert werden. Die Anerkennung eines freiwilligen (fakultativen) Praktikums erfolgt durch eine Bescheinigung der aufnehmenden Einrichtung und eine Dokumentation des Praktikumsaufenthaltes im Diploma Supplement durch die entsendende Hochschule, d.h. auch freiwillige (fakultative) Praktika sind durch die Vergabe von ECTS oder Eintrag ins Diploma Supplement anzuerkennen. Dies ist durch die entsendende Hochschule zu gewährleisten und u.a. im Training Agreement zu regeln. Eine Bescheinigung des Auslandsaufenthaltes allein genügt nicht. 

Ist ein Praktikum förderfähig, wenn der/die Studierende keine ECTS dafür benötigt und der Prüfungsausschuss der entsendenden Hochschule auch keine ECTS vergeben möchte?
Ein solches freiwilliges/fakultatives Praktikum ist förderfähig; die Anerkennung sollte jedoch mindestens in Form eines Eintrags in das Diploma Supplement und einer Bescheinigung durch die Gastorganisation/das Gastunternehmen gewährleistet sein (vgl. Training Agreement!).
In welchen Ländern kann ein Praktikum von deutscher Seite im Rahmen des neuen ERASMUS Programms gefördert werden?
Insgesamt nehmen derzeit 31 Länder am Programm neuen ERASMUS Programm teil, in die Teilnehmer im Rahmen dieses Programms vermittelt werden können:

die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern

drei EWR-Staaten: Island, Liechtenstein und Norwegen
ein Beitrittskandidat: Türkei

Grundsätzlich steht das Programm auch der Schweiz (voraussichtlich ab 2009) und den westlichen Balkanländern offen, unter der Voraussetzung, dass bilaterale Abkommen mit diesen Ländern ratifiziert sind. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Für Praktika in der Schweiz können sich Studierende derzeit direkt an die zuständigen Stellen wenden:

http://www.studex.ch, http://www.s-o-l.ch und http://www.ti.ch
Die Förderung erfolgt ausschließlich durch die Schweiz (vgl. Leitfaden, Pkt. 4.8).

Sind zwei Praktika, die unmittelbar nacheinander in zwei verschiedenen europäischen Ländern stattfinden, förderfähig?

Im Hochschuljahr 2007/2008 galt: Sofern dies curricular verankert ist, ist eine Förderung von zwei aufeinander folgenden Praktikums-aufenthalten in zwei unterschiedlichen europäischen Ländern, die am ERASMUS-Programm teilnehmen, förderfähig.

Für das Hochschuljahr 2008/2009 gilt folgende Regelung: Alle Zeiträume, die als Teil einer „Gesamtmobilität“ in mehr als einem Land stattfinden, müssen prinzipiell jeder für sich (je Land) die Mindestdauer erfüllen (d.h. Mindestdauer insgesamt 6 Monate). Sie können nur kürzer als 3 Monate je Land sein, wenn dies im Curriculum so vorgesehen ist. In diesem Fall darf die „Gesamtmobilität“ den Zeitraum von 3 Monaten nicht unterschreiten. 
Diese „Gesamtmobilität“ muss – sofern dies im Ausnahmefall im Curriculum nicht anders vorgeschrieben wird – in konsekutiven Perioden oder mindestens innerhalb desselben akademischen Jahres absolviert werden.

Mobilitätsaufenthalte in mehr als einem Land werden einzeln berichtet, so dass in den Berichten an den DAAD die Anzahl der Studierenden (Individuen) niedriger sein kann als die Anzahl der aufgeführten Mobilitäten (vgl. Leitfaden, Pkt. 4.9.2).

WIE LANGE?

Welchen – zeitlichen – Umfang hat die Förderung?

Welche Mindestdauer muss ein Praktikum von Studierenden haben, um im Rahmen des neuen ERASMUS Programms gefördert zu werden?
Im Bereich Studierenden-Mobilität muss die Praktikumsdauer mindestens 3 Monate (= 12 Wochen) betragen.

Das geförderte Praktikum ist an einem Stück zu absolvieren (ausgenommen der von der aufnehmenden Einrichtungen gewährten Urlaubstage). Unterbrechungen sind nicht zulässig. 
Das Praktikumszeugnis/die Bestätigung des Unternehmens muss die gesamte Dauer des Praktikums – inkl. Urlaubstage – bescheinigen.

Die maximale Förderdauer für Studierende beträgt 12 Monate.

Ein Teilzeit-Praktikum kann lediglich als SMS gewertet und finanziert werden (s.o.).

Bezüglich der Arbeitszeiten während des Praktikums gibt es im Rahmen des ERASMUS Programms keine Vorschriften. Die Regelung der Arbeitszeit während des Praktikums obliegt der aufnehmenden Einrichtung.

Wie lange dauert die maximale Förderung eines Praktikums im Rahmen des neuen ERASMUS Programms?
Mobilitätszuschüsse für Auslandspraktika im neuen ERASMUS-Programm können für einen Zeitraum von mindestens drei und höchstens für 12 Monate vergeben werden. Die maximale Förderdauer im ERASMUS Programm beträgt somit jeweils 12 Monate für Studienaufenthalte und 12 Monate für Praktika im Ausland, d.h. höchstens 24 Monate insgesamt. Zur Kombination von Studium (SMS) und Praktikum (SMP) siehe unten. Eine wiederholte Förderung von SMP (oder SMS) ist ausgeschlossen.

NB: Die Förderung eines ERASMUS-Praktikums im neuen LLP kann nur aus einem laufenden Vertrag (Hochschuljahr) erfolgen. 
Eine SMP-Förderung ist nicht möglich, wenn das Praktikum parallel als SMS gefördert wird.

Kann eine Person mehrmals eine Förderung für ein Auslandspraktikum (SMP) aus Mitteln des neuen ERASMUS Programms in Anspruch nehmen?

Nein. Eine Mehrfach- oder Doppelförderung in den einzelnen ERASMUS-Programmen ist nicht möglich, um die Mittel möglichst vielen Nutznießern zur Verfügung stellen zu können; weitere Stipendien von anderen Geldgebern (z.B. Stiftungen oder auch BAföG) sind hingegen durchaus möglich, ohne dass das ERASMUS-Stipendium zu kürzen wäre.

NB: Wurde bereits ein Studierenden-Praktikum durch LEONARDO DA VINCI II gefördert, ist die Förderung von ERASMUS-Praktika (SMP) ausgeschlossen.

Regelungen zur Mehrfachförderung: vgl. Leitfaden, Pkt. 4.10.

Ist die rückwirkende Förderung eines Auslandspraktikums im neuen ERASMUS Programm möglich?

Nein. Die rückwirkende Förderung eines bereits abgeschlossenen Auslandspraktikums ist im neuen ERASMUS-Programm ausgeschlossen - vgl. Aufruf zum Programm für Lebenslanges Lernen, S. 6: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/archive_en.html.

Was ist bei der Verlängerung eines Auslandsaufenthaltes im Rahmen eines ERASMUS-Praktikums zu beachten?

Bei der Verlängerung eines Auslandsaufenthaltes im Rahmen eines ERASMUS-Praktikums (SMP) sind Änderungen im Training Agreement und Placement Agreement vor dem Ende des laufenden Aufenthaltes zu treffen, und der Verlängerungszeitraum muss sich unmittelbar an den laufenden Aufenthalt anschließen (vgl. Leitfaden, Pkt. 4.12). Verlängerungen sind schriftlich in Anhängen zum Placement Agreement und Training Agreement festzuhalten und von allen beteiligten Parteien zu unterzeichen.

Unterbrechungen sind in der Regel nicht zulässig!
NB: Vorlesungsfreie Zeiten gelten nicht als Urlaub (vgl. Leitfaden, Pkt. 4.12)

Eine Verlängerung des Auslandsaufenthaltes darf nicht die Überschreitung der Förderhöchstdauer von 12 Monaten zur Folge haben!

Kein Mobilitätszeitraum aus einem Hochschulvertrag 2007/2008 darf über den 30. September 2008 hinausgehen!

Kein Mobilitätszeitraum aus einem Hochschulvertrag 2008/2009 darf über den 30. September 2009 hinausgehen!

WIEVIEL?

Welchen – finanziellen – Umfang hat die Förderung?

In welchem Umfang wird das Auslandspraktikum im Rahmen des neuen ERASMUS Programms gefördert?
Ein durchschnittlicher monatlicher Zuschuss für ein Auslandspraktikum im neuen ERASMUS Programm von 350,-- EUR pro Monat wird angestrebt. Der Höchstbetrag für Mobilitätszuschüsse für Auslandspraktika im neuen ERASMUS-Programm beläuft sich auf derzeit 400,-- EUR pro Monat (vgl. Leitfaden, Pkt. 4.13.1). Die im Leitfaden (s. Anl. F) festgelegten EU-Länderhöchstsätze sind zu berücksichtigen.

Praktikumsvergütungen seitens der aufnehmenden Einrichtung (i.e. des Unternehmens) müssen nicht angerechnet werden. 

Es soll jedoch dem Grundsatz der Gleichbehandlung der Teilnehmer innerhalb eines Vertrags und der Transparenz Rechnung getragen werden.

Wird Unterstützung nach BAföG auf ERASMUS-Studierendenmobilitätsmittel angerechnet?

Nein. Nach den Richtlinien der Europäischen Kommission darf eine nationale Förderung weder gekürzt noch ausgesetzt werden; ein ERASMUS-Zuschuss darf nationale Mittel nicht ersetzen. 
Seit der BAföG-Novelle im November 2001 bleiben EU-Zuschüsse auf das BAföG anrechnungsfrei; somit können BAföG-Empfänger den gleichen ERASMUS-Zuschuss wie andere Studierende erhalten.

Kann ein Teilnehmer auch ohne monatliche Förderung am neuen ERASMUS Programm teilnehmen?

Ja, die Teilnahme am neuen ERASMUS Programm ist auch ohne Stipendium/monatliche Förderung möglich. Sogenannte „Label“- oder „Zero Grant“-Studierende müssen alle ERASMUS-Förderbe-dingungen erfüllen und können dann von allen Vorzügen des Programms profitieren. Mit „Label“- oder „Zero Grant“-Studierenden werden die für SMP üblichen Vereinbarungen (Placement Agreement und Training Agreement) geschlossen. Die endgültige Berechnung der Zuschusshöhe für ERASMUS-Mittel zur  Organisation der Mobilität (OM), welche an die Hochschulen gezahlt wird, richtet sich nach der Zahl der tatsächlich geförderten Personen, inklu-sive der „Label“-Studierenden.

Fragen zur DURCHFÜHRUNG der ERASMUS-Praktika/ „PROJEKTMANAGEMENT“
WIE?

Welche Auswahlkriterien für ERASMUS-Praktika gibt es?

Das Programm für Lebenslanges Lernen (LLP) selbst gibt keine Auswahlkriterien für ERASMUS-Praktika vor, d.h. es obliegt den Hochschulen, diese in transparenter Weise darzulegen und mögliche Teilnehmer darüber in Kenntnis zu setzen. 
Die Auswahlkriterien für ein ERASMUS-Praktikum müssen transparent, fair, ausgewogen, kohärent und nachvollziehbar sein. Als Kriterien können z. B. akademische Leistungen, sprachliche Kompetenz oder Motivation gelten. Kein Studiengang darf von der finanziellen Förderung ausgeschlossen werden. Die Bewerbungs- und Förderkriterien sind – für den in Frage kommenden Teilnehmerkreis zugänglich – zu veröffentlichen (vgl. ERASMUS-Leitfaden des DAAD für die Durchführung von Mobilität durch Hochschulen  und Konsortien im Vertragsjahr 2008/2009, Pkt. 4.6)
Im Falle einer Überprüfung der geförderten Einrichtung durch den DAAD oder die Europäische Kommission ist die Dokumentation der Auswahlkriterien, inkl. Begründungen im Falle von abgelehnten Bewerbungen, vorzulegen. Es sind Bewerberlisten (inkl. Reservekandidaten) sämtlicher Studierender, zu führen, die einen Mobilitätszuschuss für ein ERASMUS-Praktikum beantragen.

Welche Dokumente sind für die Durchführung von Praktika im Rahmen des neuen ERASMUS Programms verbindlich?

Zuwendungsvertrag zwischen NA - DAAD und Hochschule/Konsortium inklusive Anlagen

Modelle der Europäischen Kommission für die Teilnehmer-Verträge und Qualitätsvereinbarungen (Placement Agreement, Training Agreement, Quality Commitment)

Sämtliche Dokumente zur Durchführung finden Sie auf unserer Homepage http://eu.daad.de.
Sind die Modelle der Europäischen Kommission für die Vertrags- und Berichtsdokumente für die Teilnehmer verpflichtend? Dürfen diese durch den Koordinator der Hochschule / 
des Konsortiums verändert werden?

Die Modelle der Europäischen Kommission für die Vertrags- und Berichtsdokumente für die Teilnehmer sind vertraglicher Bestandteil und somit in jedem Fall verpflichtend; sie können von den Koordinatoren der Hochschulen/Konsortien um weitere Punkte/Fragen ergänzt werden, die – bei erheblichen inhaltlichen Abweichungen - von der Nationalen Agentur (NA – DAAD) vorab zu genehmigen sind.
Sind die Teilnehmerdokumente auf Deutsch oder auf Englisch zu erstellen?

Sowohl Deutsch als auch Englisch sind als Sprachen für die Teilnehmerdokumente zulässig - wie auch jede offizielle der 20 Amtssprachen der Europäischen Union akzeptabel ist.

Von welchem Vertreter der Hochschule ist das Training Agreement zu unterschreiben?

Diese Frage ist von der entsendenden Hochschule / dem jeweiligen Fachbereich hochschulintern zu entscheiden.

Wie lässt sich die Abgrenzung der Fachbereiche realisieren für den Fall, dass Praktika sowohl über die entsendende Hochschule als auch über das zuständige Konsortium beantragt wurden?

Eine Abgrenzung der Fachbereiche ist für das Hochschuljahr 2007/2008 durch die betreffende Hochschule vorzunehmen, um eine Doppelförderung auszuschließen. Die Abgrenzung erfolgt anhand der Codes “Schlüssel der Fächer und Fachbereiche“ (vgl. Leitfaden, Anlage V-K). Die Codes werden im Zwischen- und Abschlussbericht abgefragt. Für den Vertrag des Hochschuljahres 2008/09 ist diese Abgrenzung der Fachbereiche aufgrund der aktualisierten Richtlinien der EU-Kommission nicht erforderlich, d.h. ERASMUS-Praktika können entweder über ein Konsortium oder über die entsendende Hochschule beantragt werden. Eine Doppelförderung von Teilnehmern ist anhand der vorgegebenen vertraglichen Regelungen mit den Teilnehmern sowie ggf. betreffenden Konsortien bzw. Hochschulen in jedem Falle auszuschließen.

Beinhaltet der Mobilitätszuschuss für ein Auslandspraktikum im neuen ERASMUS Programm einen Versicherungsschutz?
Nein. Mit einem Mobilitätszuschuss ist keinerlei Versicherungsschutz verbunden. Weder die EU-Kom-mission noch der DAAD haften für Schäden, die aus Krankheit, Tod, Unfall, Verletzung von Personen, Verlust oder Beschädigung von Sachen im Zusammenhang mit ERASMUS-Auslandsaufenthalten (Studium, Praktikum, Gastdozenturen oder ERASMUS-Fortbildungsmaßnahmen) entstehen. Der Zuwendungsempfänger verpflichtet sich, die Studierenden (SMS und SMP), Dozenten und Geförderte in der Personalmobilität darauf hinzuweisen, dass sie selbst für die Dauer ihres Auslandsaufenthaltes für ausreichenden Versicherungsschutz Sorge tragen müssen.

Für ERASMUS-Studierende besteht die Möglichkeit, in die Gruppenversicherung des DAAD aufgenommen zu werden, die einen umfassenden Versicherungsschutz bietet. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgender Adresse:

http://www.daad.de/ausland/service/daad-gruppenversicherungen/05124.de.html 
Weitere Hinweise zu erforderlichen Versicherungen finden Sie auch bei den jeweiligen Länderinformationen oder Versicherern, z.B. AOK-Krankenversicherung im Ausland.

Was ist bei der Kombination von Studium und Praktikum zu beachten?

Sofern ein Praktikumsaufenthalt und Studium (SMS) zeitlich unmittelbar aufeinander folgen und das Praktikum unter Aufsicht derselben Gasthochschule stattfindet, an welcher der Studierende seinen Studienaufenthalt absolviert, ist es möglich, Studium und Praktikum (z.B. ein Monat Praktikum, zwei Monate SMS) im Rahmen eines einzigen Auslandsaufenthaltes miteinander zu kombinieren.

Eine Kombination aus Studium und Praktikum wird als Studium (SMS) gewertet und finanziert. Anträge, Durchführung und Beratung zum Bereich Auslandsstudienaufenthalte (SMS) obliegen Referat 511.

Gibt es Empfehlungen für die Berechnung der Förderung von Praktika im neuen ERASMUS Programm?

Die Kalkulation der Praktika im neuen ERASMUS-Programm sollte über Kalendermonate erfolgen (z.B. 5.10.-5.11. oder 10.3.-10.4.).

Angebrochene Monate werden entweder auf halbe Monate auf- oder abgerundet (z.B.: 3 Monate und 3 Tage: Abrundung auf 3 Monate; 3 Monate und 8 Tage: Aufrundung auf 3,5 Monate usw.). Diese Angaben entsprechen dann auch jenen im Abschlussbericht, d.h. halbe Monate werden auch im Abschlussbericht als solche kenntlich gemacht.

Wir weisen darauf hin, dass es sich hier lediglich um Empfehlungen seitens der NA - DAAD handelt; die Entscheidung über eine Auf- oder Abrundung liegt letztendlich bei den Hochschulen/Konsortien selbst, sollte aber einheitlich sein.

Bitte beachten Sie, dass bei einem Audit durch die NA – DAAD ggf. eine Plausibilitätsprüfung vorgenommen wird.

Wie ist die Anerkennung des Praktikums im neuen ERASMUS Programm zu gewährleisten?

Bei Pflichtpraktika sind vorzugsweise ECTS zu vergeben; mindestens sollte ein Eintrag in das Diploma Supplement erfolgen.

Freiwillige (fakultative) Praktika sind mindestens durch die aufnehmende Einrichtung zu bescheinigen (s.o.) und durch die entsendende Hochschule im Diploma Supplement zu dokumentieren.

Seitens der NA - DAAD gibt es keine Vorgaben zur ECTS-Regelung. Die Verantwortung für die akademische Anerkennung von obligatorischen (wie auch fakultativen) Praktika tragen die Hochschulen.

Was geschieht bei vorzeitigem Abbruch des Praktikums?

Bei Abbruch des Praktikums vor Ablauf der Mindestdauer ohne triftige Gründe ist das Praktikum in der Regel als nicht förderfähig einzustufen. Der bisher an den Teilnehmer ausgezahlte Betrag ist vollständig zurückzufordern. Liegen triftige Gründe für einen Abbruch des Praktikums vor Ablauf der Mindest-dauer vor („höhere Gewalt“, z.B. schwere Krankheit des Teilnehmers oder enger Familienangehöriger etc.), kann u.U. dem Teilnehmer anteilig die Rückzahlung der bisher geleisteten Zuschüsse erlassen werden. In diesen Fällen ist eine dringende vorherige Rücksprache des Studierenden mit dem Koordinator der Hochschule erforderlich und zu dokumentieren.

Bei Abbruch des Praktikums nach Ablauf der Mindestdauer kann das Praktikum grundsätzlich
als förderfähig eingestuft und der dem abgeleisteten Praktikumszeitraum entsprechende Teil des Stipendiums gewährt werden. Diese Entscheidung obliegt dem Projektkoordinator.

In jedem Fall ist der Projektkoordinator vor Abbruch des Praktikums durch den Teilnehmer zu informieren, andernfalls sollten wegen Nichteinhaltung der bestehenden Vereinbarung zwischen Teilnehmer und Hochschule / Konsortium Sanktionen seitens der Hochschule / des Konsortiums erfolgen.

An welche Bedingungen ist die Gewährung der Mittel zur Organisation der Mobilität (OM) im neuen ERASMUS Programm geknüpft?

Als Nachweis über die Höhe des tatsächlichen Betrages dient die mit dem Abschlussbericht an den DAAD nachgewiesene und von der NA als förderfähig eingestufte Anzahl der geförderten Auslands-praktika.

Der Mobilitätskostenzuschuss (OM) kann maximal für die in der ursprünglichen Vereinbarung mit dem DAAD festgelegte Teilnehmerzahl gewährt werden. Sollten auf Grund verschiedener Umstände mehr Teilnehmer gefördert werden als in der ursprünglichen Vereinbarung festgelegt (siehe auch hier), wird für diese zusätzlichen Teilnehmer kein weiterer Verwaltungskostenzuschuss (OM) gewährt.

Für im Rahmen der Prüfung des Abschlussberichts als nicht förderfähig eingestufte Praktika wird kein Mobilitätskostenzuschuss (OM) gewährt. Eine Rückzahlung wird ab 10% zuviel gezahlter OM-Mittel fällig!

Was ist unter OM zu subsumieren?

Die Mittel müssen der Organisation von Mobilität im neuen ERASMUS-Programm dienen und der Bezug zu ERASMUS muss gewahrt sein. Dies ist seitens der entsendenden Hochschulen/ des Konsortiums in der Akte festzuhalten und in den Berichtsdokumenten (s.u.: Berichterstattung) entsprechend nachzuweisen. Die Verantwortung für die Verwendung der Mittel liegt bei den Hochschulen selbst.

Wie können Mittel zur Organisation der Mobilität (OM) aufgestockt werden?

Eine Erhöhung des vertraglich festgelegten Zuschusses für Mittel zur Organisation der Mobilität (OM) ist nicht möglich. Bei Bedarf können Mittel zur Organisation der Mobilität (OM) unter Umständen durch nationale Betreuungsmittel des DAAD (STIBET o.ä.) aufgestockt werden. Wenden Sie sich in einem solchen Falle bitte an das zuständige Regionalreferat des DAAD.

Welche Transfermöglichkeiten bestehen für OM und SMP?

Eine Verschiebung von maximal 20% der Summe des Zuwendungsvertrages von OM auf SMP ist möglich; umgekehrt ist die Verschiebung aus SMP (oder SMS) auf OM nicht zulässig (vgl. Leitfaden, Pkt. 6.1)!

Ein Mitteltransfer zwischen dem Zuwendungsvertrag für Hochschulen und dem Zuwendungsvertrag für ERASMUS-Konsortien ist nicht erlaubt!

Wann ist das offizielle Programmlogo der Europäischen Kommission zu verwenden?

Alle Mitteilungen oder Veröffentlichungen der/des im neuen ERASMUS-Programm geförderten Hochschule/Konsortiums, einschließlich im Falle von Konferenzen oder Seminaren, die einen Hinweis darauf enthalten, dass das betreffende Projekt von der Europäischen Gemeinschaft finanziell unterstützt wird. Dieser Hinweis hat folgenden Wortlaut: „Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Gemeinschaft finanziert“. Der Vertragnehmer ist gehalten, die zu diesem Zweck von der Europäischen Kommission geschaffenen Logos, eingetragenen Warenzeichen oder Werbeträger zu nutzen. Mitteilungen oder Veröffentlichungen des Vertragnehmers müssen - ungeachtet ihrer Form und des Trägers - einen Hinweis darauf enthalten, dass sie nur den Urheber binden, und dass die Europäische Kommission oder die Nationale Agentur nicht für die weitere Nutzung der in der Mitteilung oder Veröffentlichung enthaltenen Informationen haften: „Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung/Mitteilung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.“ Sie finden eine Druckfähige Version des Logos im Internet unter: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/graphics/identity_en.html (vgl. auch Anlage V-I zum Leitfaden).

Wo können Veröffentlichungen oder Werbematerial zum neuen ERASMUS Programm bestellt werden?

ERASMUS-Plakate und diverse Broschüren oder Flyer, z.B. für Teilnehmer sowie weitere Veröffent-lichungen zum neuen ERASMUS Programm können auf der Internetseite http://eu.daad.de bestellt werden.

Veröffentlichungen des DAAD zum Hochschulbereich des Programms sowie Hinweise auf aktuelle Publikationen erhalten Sie unter http://eu.daad.de/llp/publikationen/main.html. 

Informationen über die teilnehmenden Länder
DAAD weltweit: Länderinformationen EUROPA (beinhaltet auch LINKS zu Internetseiten des Auswärtigen Amtes).

„EU-Bildungsprogramme - Rechtliche Rahmenbedingungen für Studium und Praktika von ausländischen Studierenden in Deutschland“ hrg. vom DAAD, Gruppe EU-Programme
Die Europäische Union im Überblick.

Die Nationalen Agenturen ERASMUS.
Die Osteuropa-Infoseite.
Spiegel-Länderlexikon
Nützliche Links

DAAD: http://eu.daad.de und http://www.daad.de
EU: http://eu-community.daad.de und http://ec.europa.eu/education/programmes/llp
Fragen zur BERICHTERSTATTUNG an den DAAD

BERICHTERSTATTUNG

Welche Belege sind für die Förderung des Auslandspraktikums erforderlich?

Der Zuschuss aus Mitteln des neuen ERASMUS Programms entspricht einem Stipendium; die Verwen-dung der Mittel ist von Seiten der Teilnehmer nicht zu belegen. Als Grundlage für die Zahlung dienen die Immatrikulationsbescheinigung (!), der entsprechende Vertrag (Placement Agreement und Trai-ning Agreement), der Nachweis über das tatsächlich absolvierte Praktikum (Praktikumszeugnis oder Bescheinigung des Unternehmens mit Angabe des Anfangs- und Enddatums, Praktikumsbericht des Begünstigten).
Diese Dokumente verbleiben an den Hochschulen/Konsortien. Sie werden nicht mit dem Abschlussbericht beim DAAD eingereicht, sind aber bei einem Audit oder einer Belegprüfung durch NA – DAAD ggf. vorzulegen.
Was ist bei der Berichterstattung der Studierenden zu beachten?

Die Berichterstattung der Studierenden an die Hochschule ist für alle Teilnehmer verpflichtend.

Als Vorlage dient das Studierendendenberichtsformular 2008/2009 für ein ERASMUS-Auslandspraktikum (vgl. Zuwendungsvertrag Anl. IV.4 (Konsortien) bzw. Anl. V.8 (Hochschulen)), das bei SMP aus den beiden Teilen „Erfahrungsbericht-Praktikum“ und „Fragebogen Praktikum“ besteht. Die Eingabe durch die Studierenden erfolgt online über die Internet-Seite http://eu-community.daad.de. 

Ein ausgedrucktes und unterschriebenes Exemplar muss vom Studierenden an die entsendende Hochschule/ das Konsortium geschickt werden. 

Änderungen im Fragebogen sind nicht möglich. Der Fragebogen wird nicht im Internet veröffentlicht.
Zusätzlich zu diesen Dokumenten müssen die Studierenden der entsendenden Hochschule/dem Konsortium eine Kopie des Unternehmenszeugnisses bzw. eine entsprechende Bescheinigung als Nachweis über die tatsächliche Dauer des Praktikums vorlegen (s.o.: Anerkennung und vgl. Leitfaden, Pkt. 4.18).

In welcher Form und in wie vielen Ausfertigungen ist der Zwischenbericht einzureichen?

Der Zwischenbericht ist als unterzeichnetes Original mit einer Kopie einzureichen. Zusätzlich ist eine Exceldatei mit den Tabellen einzureichen. Rechtskräftig ist allein die unterzeichnete Originalversion. Im Zwischenbericht sind die bereits durchgeführten und bis zum Ende des Förderzeitraums noch geplanten Mobilitätsmaßnahmen namentlich aufzuführen. Bis zu 40% N.N.-Nennungen sind bei geplanten Mobilitätsmaßnahmen der SMP zulässig.

Welche Anlagen sind dem Zwischenbericht beizufügen?

Keine. Die oben genannten Dokumente verbleiben an den Hochschulen/Konsortien und werden nicht beim DAAD eingereicht. Sie sind jedoch bei einem Audit oder einer Belegprüfung durch NA – DAAD ggf. vorzulegen.
In welcher Form und in wie vielen Ausfertigungen ist der Abschlussbericht einzureichen?

Der Abschlussbericht ist als unterzeichnetes Original mit einer Kopie einzureichen. Zusätzlich ist eine Exceldatei mit den Tabellen einzureichen. Rechtskräftig ist allein die unterzeichnete Originalversion.

Alle für den Abschlussbericht relevanten Unterlagen werden per E-Mail im ERASMUS-Forum veröffentlicht.

Welche Anlagen sind dem Abschlussbericht beizufügen?

Keine. Die oben genannten Dokumente verbleiben an den Hochschulen/Konsortien. Sie werden nicht mit dem Abschlussbericht beim DAAD eingereicht, sind aber bei einem Audit oder einer Belegprüfung durch NA – DAAD ggf. vorzulegen.
Im Abschlussbericht sind alle durchgeführten Mobilitätsmaßnahmen in Form eines Verwendungsnachweises aller zur Verfügung gestellten Mittel aufzuführen. Nicht verwendete Mittel sind ggf. zurückzuzahlen. 


KONTAKT

Haben Sie noch Fragen?

Ihre Ansprechpartner im DAAD: http://eu.daad.de/eu/kontakt/05341.html 

Letzte Aktualisierung: 18.08.2008 (M. Klinge)

Verantwortlich: NA - DAAD, Referat 512

NB: Die vorliegende Version berücksichtigt auch Fragen im Rahmen des Newcomer-Seminars zu Praktika (SMP) auf der ERASMUS-Regionaltagung am 27. Juni 2008 in Bonn.
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